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Aktenzeichen: 
48-IFG-34720  

 
 

Auskunft erteilt: 

Herr Liedtke 

 

juergen.liedtke@brk.nrw.de 

Zimmer: C 520  

Telefon: (0221) 147 - 2334 , 

Fax: (0221) 147 - 4856, 

 

Zeughausstraße 2-10, 

50667 Köln 

 

DB bis Köln Hbf,  

U-Bahn 3,4,5,16,18 

bis Appellhofplatz 

 

Besuchereingang (Hauptpforte): 

Zeughausstr. 8 

 

Telefonische Sprechzeiten: 

mo. - do.: 8:30 - 15:00 Uhr 

 

Besuchertag: 

donnerstags: 8:30 - 15:00 Uhr 

(weitere Termine nach Verein-

barung) 

 

Landeskasse Düsseldorf: 

Landesbank Hessen-Thüringen 

IBAN:  

DE34 3005 0000 0000 0965 60 

BIC: WELADEDDXXX 

Zahlungsavise bitte an zent-

ralebuchungsstelle@ 

brk.nrw.de 

Bezirksregierung Köln 

Hauptsitz: 

Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln 

Telefon: (0221) 147 – 0 

Fax: (0221) 147 - 3185 

USt-ID-Nr.: DE 812110859 

 

poststelle@brk.nrw.de 

www.bezreg-koeln.nrw.de 

Herrn Ahas Ver 
 
Adresse unbekannt 
 
 
 
 
 
 
 
Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Ahas Ver, 

 

Ihre o. g. Anfrage ist hier eingegangen und wird unter dem o.g. Akten-

zeichen geführt. 

 

 

Da es sich bei dieser Anfrage nicht nur um eine „einfache“ schriftliche 

Auskunft nach Ziffer 1.1 des Gebührentarifs zum Informationsfreiheits-

gesetz NRW handelt, wird gemäß Ziffer 1.2 des Gebührentarifs zum 

Informationsfreiheitsgesetz NRW eine Gebühr zwischen 10,- Euro und 

100,- Euro erhoben. 

Die genaue Gebühr kann erst festgesetzt werden, wenn der Vorberei-

tungsaufwand, der zur Beantwortung Ihrer Anfrage notwendig ist, fest-

gestellt wurde. Dies kann erst zum Ende des Verfahrens erfolgen. 

 

 

Ein Gebührenbescheid wird erst dann wirksam, wenn er der Person, für 

die er bestimmt ist, bekanntgegeben wird. Damit der Gebührenbescheid 

im Zweifel auch voll-streckt werden kann, muss nachweisbar sein, dass 

der Bescheid ordnungsgemäß bekanntgegeben wurde, er folglich seine 

Adressatin oder seinen Adressaten erreicht hat. Auch eine eventuelle 

Vollstreckung der Gebührenforderung ist nur bei Kenntnis des Namens 

und der Anschrift der informationssuchenden Person möglich. 

In diesem Fall ist es für die Aufgabenerfüllung der öffentlichen Stelle 

daher erforderlich, den Namen und die Adresse der oder des Informati-

onssuchenden zu erfahren. 
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Bezirksregierung Köln 

Darauf weist auch die Internetplattform „Fragdenstaat“ hin. 

https://fragdenstaat.de/hilfe/privatsphaere/  

 

Ich bitte Sie deshalb um Mitteilung Ihrer Adresse, damit der Gebühren-

bescheid 

zugestellt werden kann. 

Sobald mir diese vorliegt, werde ich Ihre Anfrage der zuständigen Per-

son zur Bearbeitung weiterleiten. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Liedtke 


